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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD) 
 
 
Verkehrssicherheit an der Kreuzung der Kreisstraße K 2187 mit der B 176 in 
der Stadt Weißenfels (II) 
 
Kleine Anfrage - KA 7/886 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Es wird Bezug genommen auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfra-
ge Verkehrssicherheit an der Kreuzung der Kreisstraße K 2187 mit der B 176 in der 
Stadt Weißenfels vom 13. März 2015 (Drs. 6/3875). 
Die Kreisstraße K 2187 kreuzt höhengleich zwischen Weißenfels und Tagewerben, 
die seit 2011 unter Verkehr befindliche Bundesstraße B 176 und war über Jahre ein 
Unfallschwerpunkt mit zahlreichen Personenschäden.  
Zum Jahreswechsel 2015/2016 wurde von der Landesstraßenbaubehörde eine Licht-
signalanlage errichtet, die zuvor vom Burgenlandkreis als zuständige Straßenver-
kehrsbehörde angeordnet worden war. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wie hoch war das jährliche Verkehrsunfallaufkommen im Jahr 2015 in 

dem Kreuzungsbereich, bei wie vielen Verkehrsunfällen trat ein Perso-
nenschaden ein und wie hoch war der Anteil der Verkehrsunfälle, die auf 
Nichtbeachtung der Vorfahrt zurückzuführen sind? 
 
Im Jahr 2015 wurden in dem in Rede stehenden Kreuzungsbereich durch die 
Polizei insgesamt acht Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen in vier Fällen 
Personenschäden zu beklagen waren. Die Unfallursache war bei allen acht 
Verkehrsunfällen die Nichtbeachtung der Vorfahrt. 
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2. Wie hoch war das jährliche Verkehrsunfallaufkommen im Jahr 2016 und 

im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 in dem Kreuzungsbereich, bei wie 
vielen Verkehrsunfällen trat ein Personenschaden ein und wie hoch war 
der Anteil der Verkehrsunfälle, die auf die Nichtbeachtung der Lichtsig-
nalanlage bzw. der Vorfahrt zurückzuführen sind? 
 
Im Jahr 2016 wurde in dem in Rede stehenden Kreuzungsbereich durch die Po-
lizei insgesamt ein Verkehrsunfall aufgenommen. Hier kam es zu keinem Per-
sonenschaden. Bei der Unfallursache handelte es sich um ungenügenden  
Sicherheitsabstand. 
 
Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 wurde in diesem Bereich noch kein Ver-
kehrsunfall registriert. 

 


